
Messe Kassel GmbH
Damaschkestr. 55
34121 Kassel

Messe Kassel GmbH
Damaschkestr. 55
34121 Kassel

Telefon 05 61 9 59 86-0
Telefax 05 61 9 59 86-29

messe@messe-kassel.de
www.messe-kassel.de 

www.facebook.com/
messekassel

www.instagram.com/
messekassel

Anmeldung
Herbst-Ausstellung 2024
 01. - 08. Oktober (Dienstag - Dienstag)

Reihenstand (1 Seite offen)
81,80 € netto / qm

Kopfstand (3 Seiten offen)
102,20 € netto / qm

Eckstand (2 Seiten offen)
98,10 € netto / qm

Blockstand (4 Seiten offen)
106,30 € netto / qm

m Front m Front

m Front m Front

m Tiefe m Tiefe

m Tiefe m Tiefe

qm Gesamt qm Gesamt

qm Gesamt qm Gesamt

Freigelände
Grundmiete:                                    45,00 € netto / qm
Mindestmiete:                             800,00 € netto

m Front m Tiefe qm Gesamt Marketing- und Reinigungspauschale: 
Zuzüglich zur Standmiete wird für Haupt- bzw. Mitaussteller eine Marketing-und Reinigungspauschale von 
jeweils 95,- Euro netto erhoben. Sie ist obligatorisch und wird mit der Standmietenrechnung ausgewiesen.

Verkauf von Speisen und Getränken:
(10 % Zuschlag zur Standmiete)

DIE UNTENSTEHENDEN FELDER BITTE NICHT AUSFÜLLEN !

Halle / Freigelände Standnummer Rechnungsnummer Standart Standgröße

Ich / wir versichere(n), dass vorstehende, zur Ausstellung kommende Gegenstände mein / unser Ei-
gentum sind. Die Ausstellungsbedingungen habe(n) ich / wir erhalten (siehe Rückseite, bei Fax  und 
E-Mail zweite Seite) und rechtsverbindlich anerkannt. Jeder im fremden Namen handelnde Anmel-
der verbürgt sich selbstschuldnerisch für die Forderung der Messe Kassel GmbH anlässlich der oben 
genannten Veranstaltung.

Ort u. Datum                                                                           Firmenstempel u. Unterschrift

Trennwand weiß 
= 29,00 € netto / St.

Trennwand braun 
= 23,50 € netto / St.

Eigener
Systemstand

Inhaber / persönlich haftender Gesellschafter (Name, Vorname):

Ausstellungsgüter / Artikel / Dienstleistungen (max. 100 Zeichen):

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Handelsregister-Nr./-Auszug
 Kopie bitte beifügen

Umsatzsteuer-Ident-Nr.:
Sachbearbeiter (Name, Vorname):

Gewerbeanmeldung: 
Kopie bitte beifügen

Zahlung gem. Zahlungsbedingungen                                       
auf Rechnung

IBAN:

BIC:

Bankinstitut:

SEPA-Lastschriftverfahren

Rechnung als PDF

KDNR

Firma:  .......................................................................................................................................

                 .......................................................................................................................................

Straße: .......................................................................................................................................

Plz:          ......................  Ort:  .......................................................................................................

Telefon:  .................................................................................................

Mobil:      ................................................................................................

Fax:            ................................................................................................

Mail:         ................................................................................................

www.      ................................................................................................

Werbemittel-Vorbestellung
(kostenlos)

Bitte beachten Sie, dass
Ihr Stand mit einem

zusätzlichen Bodenbelag
ausgestattet sein muss. 



A
llgem

eine A
usstellungsbedingungen

1. A
llgem

ein
D

ie 
nachfolgenden 

Ausstellungsbe-
dingungen 

bilden 
die 

vertragliche 
G

rundlage für die Teilnahm
e des Aus-

stellers an der von der M
esse Kassel 

G
m

bH
 (nachfolgend Veranstalter ge-

nannt) ausgerichteten Veranstaltung. 
O

rt der Veranstaltung: M
esse Kassel 

G
m

bH
, D

am
aschkestr. 55, 34121 Kas-

sel. Tägliche Ö
ffnungszeiten für Aus-

steller: 08.30 - 18.30 U
hr und für Besu-

cher: 09.30 - 18.00 U
hr.

2. Zulassung und Bestätigung
M

it 
dem

 
Zugang 

der 
Standbestä-

tigung 
beim

 
Aussteller 

kom
m

t 
der 

M
ietvertrag zw

ischen Aussteller und 
dem

 Veranstalter zustande. Standzu-
w

eisungen erfolgen durch den Veran-
stalter. D

er Veranstalter kann A
nm

el-
dungen ohne A

ngabe von G
ründen 

ablehnen. D
er Veranstalter ist berech-

tigt, vor und w
ährend der Ausstellung 

einzelne A
rtikel auszuschließen. Bei 

Beschw
erden 

durch 
Aussteller 

oder 
Besucher 

über 
unseriösen 

Verkauf 
oder Verkaufsgespräche hat der Veran-
stalter das Recht, den Stand zu schlie-
ßen. D

ie Verpflichtung zur Standm
ie-

tenzahlung bleibt jedoch bestehen. 
Es bleibt dem

 Veranstalter unbenom
-

m
en, Stände oder W

erbeflächen aus 
organisatorischen G

ründen oder des 
G

esam
tbildes w

egen auf einen ande-
ren Platz zu verlegen. D

ie entgeltliche 
A

bgabe von Kostproben bedarf be-
sonderer G

enehm
igung des Veranstal-

ters. Konkurrenzlosigkeit darf w
eder 

verlangt noch gew
ährt w

erden.

3. a) Standfläche
D

en Ausstellern w
ird in den H

allen die 
Bodenfläche ohne A

n- und Aufbau-
ten verm

ietet. Jeder angefangene m
² 

w
ird auf die volle Q

uadratm
eterzahl 

aufgerundet. Träger und Säulen sind 
einbezogen. 

Eine 
U

nterverm
ietung 

ist nur nach vorheriger G
enehm

igung 
des 

Veranstalters 
zulässig. 

M
ieten 

m
ehrere Aussteller gem

einsam
 einen 

Stand, so haftet jeder von ihnen als 
G

esam
tschuldner. D

ie Stände m
üssen 

w
ährend der Ö

ffnungszeiten von den 
Standinhabern oder deren Vertretern 
ständig besetzt sein. Bei Verstößen 
hiergegen 

kann 
eine 

Konventional-
strafe verhängt w

erden. G
em

äß § 70 
b G

ew
erbeordnung hat der Aussteller 

an seinem
 Stand deutlich erkennbar 

seine Firm
a oder den N

am
en und die 

A
nschrift anzugeben sow

ie auch der 
Preisauszeichnungspflicht 

nach 
den 

Vorschriften der Preisangabenverord-
nung (§§ 1 + 3) nachzukom

m
en.

3. b) M
ietgut

1. D
as M

ietgut w
ird nur für den ver- 

 
einbarten Zw

eck und die verein- 
 

barte Zeit zur Verfügung gestellt.
2. Für Schäden und Verluste am

 M
iet- 

 
gut haftet der M

ieter, auch w
enn  

 
diese durch D

ritte verursacht 

 
w

erden.
3. N

icht zurückgegebenes M
ietgut  

 
w

ird zum
 A

nschaffungspreis in  
 

 
Rechnung gestellt.

4. Bestätigung und Zahlungs-
bedingungen
D

ie 
Rechnungserteilung 

erfolgt 
m

it 
der Bestätigung. M

ieten sind zur H
älf-

te sofort nach Rechnungserhalt und 
der Rest bis einen M

onat vor Beginn 
der Ausstellung zu zahlen. D

er Veran-
stalter ist berechtigt, für jede notw

en-
dige M

ahnung eine M
ahngebühr von 

3,- € zu erheben und kann bei N
icht-

einhaltung der Zahlungsbedingungen 
über 

den 
bestätigten 

Stand 
ander-

w
eitig verfügen. Für alle nicht erfüll-

ten Verpflichtungen gegenüber dem
 

Veranstalter und ihren Vertragsfirm
en 

steht dem
 Veranstalter an dem

 ein-
gebrachten Ausstellungsgut das Ver-
m

ieterpfandrecht zu. D
er Veranstalter 

ist zur freihändigen Veräußerung des 
in Besitz genom

m
enen Pfandgegen-

standes befugt, w
enn der M

ieter nicht 
innerhalb eines M

onats nach Schlie-
ßung der Ausstellung die Forderung 
bezahlt hat. D

ie A
nm

eldung zur Aus-
stellung ist bindend. Ein Rücktritt ist 
nur m

it Zustim
m

ung des Veranstalters 
und nach Zahlung einer Bearbeitungs-
gebühr in H

öhe von 50%
 der Stand-

m
iete m

öglich. Bei Rücktritt innerhalb 
von 30 Tagen vor Beginn der Veranstal-
tung oder w

enn der Stand nicht bis 
19.00 U

hr des letzten Aufbautages be-
zogen w

ird, ist die Standm
iete in voller 

H
öhe zu entrichten; auch dann, w

enn 
der Veranstalter den Stand anderw

ei-
tig vergibt. Erfolgt keine Belegung, 
w

ird die G
estaltung auf Kosten des 

M
ieters vorgenom

m
en. Ein Rücktritts-

antrag hat in jedem
 Fall schriftlich zu 

erfolgen. D
ie A

nm
eldung ist ausgefüllt 

und unterschrieben zurückzusenden.

5. Ä
nderungen / H

öhere G
ew

alt
In Fällen höherer G

ew
alt sind die ver-

traglichen Pflichten der hiervon be-
troffenen Vertragspartei für die D

auer 
und in dem

 U
m

fang ausgesetzt, der 
durch das jew

eilige von außen ein-
getretene Ereignis erzw

ungen w
ird. 

A
ls Fälle höherer G

ew
alt gelten ins-

besondere: 
Schw

erw
iegende 

Beein-
trächtigungen im

 G
esundheitssektor 

(z. B. Pandem
ie, Epedem

ie), N
aturka-

tastrophen (z. B. Sturm
, H

ochw
asser, 

Erdbeben), A
rbeitskäm

pfe, U
nruhen, 

kriegerische 
Auseinandersetzungen 

oder A
kte terroristischer G

ew
alt, so-

w
eit dies unm

ittelbare Ausw
irkungen 

auf den M
essestandort Kassel hat und 

sich vor und w
ährend der Veranstal-

tung so ausw
irkt, dass ein reibungslo-

ser A
blauf der M

esse nicht m
öglich ist.

In einem
 derartigen Falle strebt die 

M
esse Kassel G

m
bH

 an, dass die Ver-
anstaltung auf einen anderen geeig-
neten Zeitraum

 verlegt w
ird oder in 

einem
 kleineren Rahm

en stattfindet.
Sollte die Ausstellung aus zw

ingen-

den G
ründen oder höherer G

ew
alt auf 

einen anderen als den vorgesehenen 
Term

in verlegt w
erden oder im

 klei-
neren Rahm

en stattfinden, behalten 
die getroffenen Vereinbarungen auch 
für einen neuen Term

in oder für einen 
kleineren Rahm

en G
ültigkeit. Bei einer 

behördlichen 
A

nordnung 
kann 

der 
Aussteller 

aus 
einer 

Verlegung 
des 

Ausstellungsterm
ins, 

einer 
Verkür-

zung oder einem
 Ausfall der Ausstel-

lung keine Schadensersatzansprüche 
herleiten.

W
enn höhere G

ew
alt im

 vorstehen-
den Sinne die w

irtschaftliche D
urch-

führung der Veranstaltung unm
öglich 

m
acht, ist der Veranstalter alternativ 

auch berechtigt die Veranstaltung vor 
Beginn abzusagen. D

ies gilt in gleicher 
W

eise für den Aussteller. Schadens-
ersatzansprüche sind in jenem

 Fall für  
beide Seiten ausgeschlossen.

D
ie A

bsage hat im
 Fall der Verhinde-

rung durch höhere G
ew

alt m
öglichst 

frühzeitig zu erfolgen.

D
ie U

nm
öglichkeit einer ausreichen-

den Versorgung m
it H

ilfsstoffen w
ie 

Strom
, W

asser, G
as etc. w

ird einem
 Fall 

höherer G
ew

alt gleichgestellt.

6. A
uf- und A

bbau
D

ie Zeiten für Auf- bzw
. A

bbau der 
Stände sind im

 Kurzinfobereich (siehe 
oben) ersichtlich. D

ie Stände m
üssen 

am
 Tag vor Eröffnung der Ausstellung 

bis 19.00 U
hr fertiggestellt sein. D

as 
Aufstellen 

von 
Ausstellungsgütern 

über die norm
ale Standhöhe (2,50 m

) 
hinaus m

uss dem
 Veranstalter vor dem

 
Aufbau 

bekannt 
gegeben 

w
erden. 

Laut polizeilicher A
nordnung m

üssen 
alle 

brennbaren 
D

ekorationsstoffe 
und 

Ausstellungsstücke 
feuerhem

-
m

end im
prägniert sein. D

er N
achw

eis 
hierüber m

uss vom
 Aussteller geführt 

w
erden. 

Kein Stand darf vor dem
 festgesetz-

ten Term
in ganz oder teilw

eise ge-
räum

t w
erden!

Zuw
iderhandlungen können m

it ei-
ner Vertragsstrafe in H

öhe von einer 
Standm

iete 
geahndet 

w
erden. 

Be-
schädigungen und Veränderungen an 
den H

alleneinrichtungen, die von Aus-
stellern 

verursacht 
w

erden, 
w

erden 
diesen in Rechnung gestellt. Ausstel-
lungsstände, die nicht korrekt in ihren 
A

bm
essungen oder Lage aufgebaut 

sind, sind auf A
nw

eisung des Veran-
stalters sofort ab- bzw

. um
zubauen. 

Sollte ein U
m

- oder A
bbau durch den 

Aussteller bzw
. die Aufbaufirm

a kurz-
fristig nicht m

öglich sein, w
ird ein 

U
nternehm

en hierm
it durch den Ver-

anstalter beauftragt. D
ie Kosten gehen 

zu Lasten des Ausstellers.

H
inw

eis:
D

er 
Veranstalter 

übernim
m

t 
keine 

H
aftung für Verzögerungen des Stand-

aufbaues 
sow

ie 
Beschädigungen 

an 
Ausstellungsgütern 

und 
Ausstel-

lungsständen, die durch andere Auf-
baufirm

en und Aussteller entstehen. 
Aussteller 

haben 
für 

ihren 
Ausstel-

lungsstand, 
Ausstellungsfläche 

und 
Ausstellungsgut w

ährend des gesam
-

ten Auf- und A
bbaues sow

ie w
ährend 

der Veranstaltung selbst Sorge zu tra-
gen.

7. Betriebsstoff
e 

In den H
allen ist das Aufstellen und 

Benutzen von Propan-, Butan- u. ä. 
Flaschen 

nicht 
gestattet. 

Bei 
Zuw

i-
derhandlungen ist die M

esse Kassel 
G

m
bH

 berechtigt, die G
eräte auf Kos-

ten des Ausstellers zu entfernen und 
ggf. den Stand aus Sicherheitsgrün-
den schließen zu lassen. G

as, Benzin, 
Petroleum

 usw
. dürfen zu Koch-, H

eiz- 
oder Betriebszw

ecken nicht benutzt 
w

erden.

8. Besucher-W
erbung

D
er Veranstalter führt die Besucher-

w
erbung 

durch. 
D

as 
Verteilen 

von 
H

andzetteln und Flyern (Firm
enrekla-

m
e) sow

ie das H
erum

tragen und Auf-
stellen von Plakaten usw

. außerhalb 
des gem

ieteten Standes ist unstatt-
haft. Vorträge über Lautsprecher be-
dürfen der ausdrücklichen Erlaubnis 
des Veranstalters.

9. Beleuchtung und Strom
abnahm

e
D

ie allgem
eine Beleuchtung geht zu 

Lasten des Veranstalters. W
ünsche der 

ausstellenden Firm
en nach w

eiteren 
Beleuchtungs- 

und 
Sonderanschlüs-

sen für eigene Rechnung können nur 
nach rechtzeitiger A

nm
eldung berück-

sichtigt w
erden. D

ie Berechnung die-
ser A

nschlüsse nebst anteiliger Kosten 
der hierfür erforderlichen Ringleitung 
erfolgt durch den Vertragsinstallateur. 
D

ie durch einen Sachverständigen er-
rechneten Kosten für Licht- und Kraft-
strom

verbrauch w
erden den Ausstel-

lern vor Beendigung der Ausstellung 
berechnet. D

as G
leiche gilt für evtl. 

erforderliche 
W

asseranschlüsse. 
D

ie 
gew

ünschten A
nschlüsse sind spätes-

tens 2 W
ochen vorher anzum

elden. 
D

as Betreiben von Strom
erzeugern ist 

untersagt.

10. A
ussteller-A

usw
eise

D
ie A

nzahl der personalisierten Aus-
steller-Ausw

eise richtet sich nach der 
G

röße des Standes. Für die ersten 10 
m

² Standfläche erhalten Sie zw
ei kos-

tenlose Ausw
eise, für jede w

eiteren 10 
m

² Standfläche einen w
eiteren Aus-

w
eis. D

arüber hinaus benötigte Aus-
steller-Ausw

eise sind kostenpflichtig. 
Bei Verlust 

erfolgt 
kein 

kostenloser 
Ersatz!
D

er Veranstalter behält sich vor, be-
reits ausgegebene Ausw

eise w
ieder 

einzuziehen bzw
. zu sperren. D

ies gilt 
insbesondere 

bei 
m

ißbräuchlicher 
N

utzung sow
ie für den Fall, dass der 

Aussteller 
vor 

Ausstellungsgterm
in 

die Standm
iete nicht vollständig be-

glichen hat, an der Ausstellung nicht 
teilnim

m
t oder die Zusam

m
enarbeit 

w
ährend 

der 
M

esse 
beendet 

w
ird. 

Auch bei vorzeitigem
 Schließen des 

Standes w
ährend der täglichen Aus-

stellungszeit behält sich der Veranstal-
ter die oben erw

ähnte M
aßnahm

e vor.
Ä

nderungen vorbehalten.

11. Bew
achung und H

aftungs-
ausschluß
D

ie 
allgem

eine 
Bew

achung 
über-

nim
m

t der Veranstalter. A
m

 Schlusstag 
der Ausstellung endet diese allgem

ei-
ne Bew

achung um
 18.00 U

hr. Von die-
sem

 Zeitpunkt an hat jeder Aussteller 
eine erhöhte Sorgfaltspflicht für die 
Sicherheit 

seiner 
G

üter. 
W

ertvolle, 
leicht 

bew
egliche 

Ausstellungsgüter 
m

üssen nachts unter Verschluß ge-
nom

m
en w

erden. Für die Bew
achung 

seines Standes und seines G
utes w

äh-
rend der Besuchszeiten einschließlich 
der Reinigungszeit hat der Aussteller 
selbst Sorge zu tragen. Sonderw

achen 
dürfen nur m

it schriftlicher G
enehm

i-
gung des Veranstalters durch die be-
auftragten Bew

achungsgesellschaften 
gestellt w

erden. D
urch die vom

 Ver-
anstalter 

übernom
m

ene 
allgem

eine 
Bew

achung w
ird der Ausschluss der 

H
aftung für alle Sach- und Personen-

schäden nicht eingeschränkt. Ausge-
schlossen 

sind 
H

aftpflichtansprüche 
w

egen Schäden durch höhere G
ew

alt 
vor, w

ährend und nach der Ausstel-
lung.

12. Reinigung und M
üllentsorgung

D
er Veranstalter sorgt für die Reini-

gung des G
eländes, der H

allen und 
G

änge. 
D

ie 
Reinigung 

der 
Stände 

obliegt 
den 

Ausstellern. 
Für 

ord-
nungsgem

äße 
Entsorgung 

von 
Standm

aterialien, 
insbesondere 

von 
Fußbodenbelägen, 

Verpackungen, 
Sperrm

üll und Bauschutt sind die Aus-
steller beim

 A
bbau selbst verantw

ort-
lich. D

ie Kosten für die Entsorgung von 
evtl. zurückgelassenen G

egenständen 
hat der Aussteller zu tragen. .

13. H
ausordnung

In den H
allen, Ü

bergängen und Ein-
gangsbereichen 

herrscht 
absolutes 

Rauchverbot. Eventuell entstehende 
Kosten bei Zuw

iderhandlung w
erden 

dem
 Aussteller in Rechnung gestellt. 

D
en A

nw
eisungen des Veranstalters ist 

Folge zu leisten.

14. Versicherung
D

er Veranstalter versichert die Veran-
staltung 

gegen 
H

aftpflichtschäden. 
Sie übernim

m
t keine H

aftung für Per-
sonen- 

und 
Sachschäden 

innerhalb 
der Ausstellungsstände und für Schä-
den am

 Ausstellergut. Es w
ird den Aus-

stellern em
pfohlen, ihr Ausstellungs-

gut auf eigene Kosten zu versichern. 
Schäden sind dem

 Veranstalter zur Be-
gutachtung sofort zu m

elden.

15. A
nerkenntnis

Jeder Aussteller bzw
. U

nterzeichner 
erkennt 

durch Vollziehung 
der 

A
n-

m
eldung 

die 
vorstehenden 

Bedin-
gungen an und verpflichtet sich, alle 
orts-, bau-, gew

erbepolizeilichen Vor-
schriften 

sow
ie 

W
ettbew

erbsanord-
nungen 

genauestens 
zu 

beachten. 
D

er 
Veranstalter 

ist 
berechtigt, 

bei 
Zuw

iderhandlungen gegen die Aus-
stellungsbedingungen den fristlosen 
Ausschluss von der Ausstellung auszu-

sprechen und durchzuführen. M
ünd-

liche A
bm

achungen m
üssen, um

 G
ül-

tigkeit zu erlangen, schriftlich von der 
Ausstellungsleitung bestätigt w

erden.

16. D
urchführung

M
esse Kassel G

m
bH

D
am

aschkestraße 55, 34121 Kassel
Tel: (05 61) 9 59 86-0 
Fax: (05 61) 9 59 86-29

17. D
atenschutz

Ihre D
aten w

erden zum
 Zw

eck der 
Leistungserbringung vom

 Veranstalter 
gem

äß den Bestim
m

ungen der
D

atenschutzgesetze 
gespeichert, 

verarbeitet und genutzt. Zu diesem
 

Zw
eck w

erden die D
aten erforderli-

chenfalls an Servicepartner (Strom
an-

schluss, M
essebau, Standm

obiliar etc.) 
überm

ittelt. D
arüber hinaus w

erden 
die lokalen und überregionalen M

edi-
en für eine m

essebezogene W
erbung 

über die M
esse und über die Aussteller 

inform
iert. D

abei w
ird die öffentlich 

zur Verfügung stehende und bei der 
Standanm

eldung 
angegebene 

G
e-

schäftsadresse (N
am

e des U
nterneh-

m
ens, PLZ, O

rt und Telefonnum
m

er) 
an die M

edien überm
ittelt. W

eiterhin 
w

erden 
im

 
Rahm

en 
der 

Aussteller-
datenbank bzw

. der M
esse-Tipps auf 

unserer 
Veranstaltungs-Internetseite 

G
eschäftsdaten 

veröffentlicht.Sollten 
Sie der W

eitergabe bzw
. der Veröffent-

lichung der G
eschäftsdaten nicht zu-

stim
m

en, bitte per E-M
ail an m

esse@
m

esse-kassel.de w
idersprechen.

Inform
ationen zum

 U
m

gang m
it Ihren 

personenbezogenen D
aten finden Sie 

in unserer D
atenschutzerklärung: 

w
w

w
.frühjahrs-ausstellung.d

e/aus-
steller

18. G
erichtsstand

D
ie Parteien sind Vollkaufleute und 

schließen diesen Vertrag im
 Rahm

en 
ihres unter der um

seitig genannten 
Firm

a betriebenen G
ew

erbebetriebes.
Erfüllungsort 

und 
G

erichtsstand 
ist 

Kassel. D
er G

erichtsstand Kassel w
ird 

auch für den Fall vereinbart, dass A
n-

sprüche im
 W

ege des M
ahnverfahrens

(§ 688 ff ZPO
) geltend gem

acht w
er-

den.

19. Rechte D
ritter

Sie garantieren, dass die von Ihnen 
zur Verfügung gestellten Inhalte und 
Inform

ationen nicht in rechtsw
idriger 

W
eise in Rechte D

ritter eingreifen. W
ir 

nehm
en 

keine 
w

ettbew
erbs-, 

urhe-
ber- oder m

arkenrechtliche Prüfungen 
des von Ihnen zur Verfügung gestell-
ten M

aterials oder der von Ihnen ge-
w

ünschten Links auf Internetauftritte 
D

ritter vor.
Sie stellen uns hierm

it von jeglichen 
A

nsprüchen 
in 

diesem
 

Zusam
m

en-
hang frei und verpflichten sich, uns die 
angem

essenen Kosten der Rechtsver-
teidigung zu ersetzen, w

enn w
ir unse-

rer Schadensm
inderungspflicht durch 

sachgerechte Behandlung des Falles 
genügt haben. Sie garantieren ferner, 
dass auf den M

aterialien abgebildete 
Personen in die Verw

endung Ihres Bil-
des eingew

illigt haben.

M
essetage:  

01.10. - 08.10.2024
Standaufbau:  

28.09. - 30.09.2024  
von 

07.00 U
hr bis 19.00 U

hr
Standbezug:  

30.09.2024  
bis 

19.00 U
hr

Standabnahm
e:  30.09.2024  

ab 
17.00 U

hr
Standabbau:  

08.10.2024 
von 

19.00 U
hr bis 24.00 U

hr        und         09.10.2024 von 07.00 U
hr bis 19.00 U

hr


